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Anhang 1Anhang 1

Beschluss des Gemeinsamen EWR-AusschussesBeschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 151/2020Nr. 151/2020

vom 23. Oktober 2020

zur Änderung von Anhang II (Technische Vor-zur Änderung von Anhang II (Technische Vor-
schriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung)schriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung)

des EWR-Abkommensdes EWR-Abkommens

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss -
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:
1. Die Durchführungsverordnung (EU) 2020/239 der Kommission vom 20.

Februar 2020 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr.
901/2014 hinsichtlich der Anpassung der Muster für die Typgenehmi-
gungsverfahren für zwei- oder dreirädrige und vierrädrige Fahrzeuge an
die Anforderungen der Umweltanforderungsstufen Euro 5 und 5+1 ist in
das EWR-Abkommen aufzunehmen.

2. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert
werden -

hat folgenden Beschluss erlassen:

Art. 1

In Anhang II Kapitel I des EWR-Abkommens wird unter Nummer 46c
(Durchführungsverordnung (EU) Nr. 901/2014 der Kommission) folgender
Gedankenstrich angefügt:
"- 3202032020 RR 02390239: Durchführungsverordnung (EU) 2020/239 der Kommis-

sion vom 20. Februar 2020 (ABl. L 48 vom 21.2.2020, S. 6)"
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Art. 2

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2020/239 in isländi-
scher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes
der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Art. 3

Dieser Beschluss tritt am 24. Oktober 2020 in Kraft, sofern alle Mittei-
lungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen2.

Art. 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 23. Oktober 2020.

(Es folgen die Unterschriften)

Europäischer Wirtschaftsraum 0.110.043.14
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Anhang 2Anhang 2

Beschluss des Gemeinsamen EWR-AusschussesBeschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 153/2020Nr. 153/2020

vom 23. Oktober 2020

zur Änderung von Anhang II (Technische Vor-zur Änderung von Anhang II (Technische Vor-
schriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung)schriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung)

des EWR-Abkommensdes EWR-Abkommens

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss -
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:
1. Die Durchführungsverordnung (EU) 2019/1881 der Kommission vom

8. November 2019 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 37/2010
in Bezug auf die Einstufung des Stoffs Diflubenzuron hinsichtlich der
Rückstandshöchstmenge3 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

2. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert
werden -

hat folgenden Beschluss erlassen:

Art. 1

In Anhang II Kapitel XIII des EWR-Abkommens wird unter Nummer
13 (Verordnung (EU) Nr. 37/2010 der Kommission) folgender Gedanken-
strich angefügt:
"- 3201932019 RR 18811881: Durchführungsverordnung (EU) 2019/1881 der Kommis-

sion vom 8. November 2019 (ABl. L 290 vom 11.11.2019, S. 8)"

Art. 2

0.110.043.14 Europäischer Wirtschaftsraum

4 Fassung: 24.10.2020

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.290.01.0008.01.DEU


Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2019/1881 in islän-
discher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes
der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Art. 3

Dieser Beschluss tritt am 24. Oktober 2020 in Kraft, sofern alle Mittei-
lungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen4.

Art. 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 23. Oktober 2020.

(Es folgen die Unterschriften)

Europäischer Wirtschaftsraum 0.110.043.14
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Anhang 3Anhang 3

Beschluss des Gemeinsamen EWR-AusschussesBeschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 154/2020Nr. 154/2020

vom 23. Oktober 2020

zur Änderung von Anhang II (Technische Vor-zur Änderung von Anhang II (Technische Vor-
schriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung)schriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung)

des EWR-Abkommensdes EWR-Abkommens

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss -
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:
1. Der Durchführungsbeschluss (EU) 2020/27 der Kommission vom 13.

Januar 2020 zur Verschiebung des Ablaufdatums der Genehmigung von
Propiconazol zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktart 85 ist
in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

2. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert
werden -

hat folgenden Beschluss erlassen:

Art. 1

In Anhang II Kapitel XV des EWR-Abkommens wird nach Nummer
12zzzzzzj (Durchführungsbeschluss (EU) 2019/1973 der Kommission) fol-
gende Nummer eingefügt:
"12zzzzzzk. 3202032020 DD 00270027: Durchführungsbeschluss (EU) 2020/27 der

Kommission vom 13. Januar 2020 zur Verschiebung des Ablaufdatums
der Genehmigung von Propiconazol zur Verwendung in Biozidpro-
dukten der Produktart 8 (ABl. L 8 vom 14.1.2020, S. 39)"

0.110.043.14 Europäischer Wirtschaftsraum
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Art. 2

Der Wortlaut des Durchführungsbeschlusses (EU) 2020/27 in isländi-
scher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes
der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Art. 3

Dieser Beschluss tritt am 24. Oktober 2020 in Kraft, sofern alle Mittei-
lungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen6.

Art. 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 23. Oktober 2020.

(Es folgen die Unterschriften)

Europäischer Wirtschaftsraum 0.110.043.14

Fassung: 24.10.2020 7



Anhang 4Anhang 4

Beschluss des Gemeinsamen EWR-AusschussesBeschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 155/2020Nr. 155/2020

vom 23. Oktober 2020

zur Änderung von Anhang II (Technische Vor-zur Änderung von Anhang II (Technische Vor-
schriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung)schriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung)

des EWR-Abkommensdes EWR-Abkommens

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss -
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:
1. Der Durchführungsbeschluss (EU) 2018/896 der Kommission vom 19.

Juni 2018 zur Festlegung der Methoden zur Berechnung des jährlichen
Verbrauchs an leichten Kunststofftragetaschen und zur Änderung der
Entscheidung 2005/270/EG7 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

2. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert
werden -

hat folgenden Beschluss erlassen:

Art. 1

Anhang II Kapitel XVII des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert:
1. Unter Nummer 7e (Entscheidung 2005/270/EG der Kommission) wird

Folgendes angefügt:

", geändert durch:
- 3201832018 DD 08960896: Durchführungsbeschluss (EU) 2018/896 der Kommis-

sion vom 19. Juni 2018 (ABl. L 160 vom 25.6.2018, S. 6)"

0.110.043.14 Europäischer Wirtschaftsraum
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2. Nach Nummer 7f (Entscheidung 2009/292/EG der Kommission) wird
folgende Nummer eingefügt:
"7g. 3201832018 DD 08960896: Durchführungsbeschluss (EU) 2018/896 der Kom-

mission vom 19. Juni 2018 zur Festlegung der Methoden zur
Berechnung des jährlichen Verbrauchs an leichten Kunststofftrage-
taschen und zur Änderung der Entscheidung 2005/270/EG (ABl. L
160 vom 25.6.2018, S. 6)"

Art. 2

Der Wortlaut des Durchführungsbeschlusses (EU) 2018/896 in isländi-
scher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes
der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Art. 3

Dieser Beschluss tritt am 24. Oktober 2020 in Kraft, sofern alle Mittei-
lungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen8.

Art. 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 23. Oktober 2020.

(Es folgen die Unterschriften)

Europäischer Wirtschaftsraum 0.110.043.14
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Anhang 5Anhang 5

Beschluss des Gemeinsamen EWR-AusschussesBeschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 156/2020Nr. 156/2020

vom 23. Oktober 2020

zur Änderung von Anhang IX (Finanzdienstleis-zur Änderung von Anhang IX (Finanzdienstleis-
tungen) des EWR-Abkommenstungen) des EWR-Abkommens

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss -
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:
1. Die Delegierte Verordnung (EU) 2020/442 der Kommission vom 17.

Dezember 2019 zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2015/
35 zur Ergänzung der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versi-
cherungs- und der Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II)9 ist in das
EWR-Abkommen aufzunehmen.

2. Anhang IX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert
werden -

hat folgenden Beschluss erlassen:

Art. 1

In Anhang IX des EWR-Abkommens wird unter Nummer 1b (Dele-
gierte Verordnung (EU) 2015/35 der Kommission) folgender Gedanken-
strich angefügt:
"- 3202032020 RR 04420442: Delegierte Verordnung (EU) 2020/442 der Kommission

vom 17. Dezember 2019 (ABl. L 92 vom 26.3.2020, S. 1)"

Art. 2

0.110.043.14 Europäischer Wirtschaftsraum
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Der Wortlaut der Delegierten Verordnung (EU) 2020/442 in isländi-
scher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes
der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Art. 3

Dieser Beschluss tritt am 24. Oktober 2020 in Kraft, sofern alle Mittei-
lungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen10.

Art. 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 23. Oktober 2020.

(Es folgen die Unterschriften)

Europäischer Wirtschaftsraum 0.110.043.14
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Anhang 6Anhang 6

Beschluss des Gemeinsamen EWR-AusschussesBeschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 158/2020Nr. 158/2020

vom 23. Oktober 2020

zur Änderung von Anhang IX (Finanzdienstleis-zur Änderung von Anhang IX (Finanzdienstleis-
tungen) des EWR-Abkommenstungen) des EWR-Abkommens

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss -
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:
1. Die Durchführungsverordnung (EU) 2020/125 der Kommission vom

29. Januar 2020 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr.
945/2014 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards in Bezug
auf relevante angemessen breit gestreute Indizes gemäss der Verordnung
(EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates11 ist in
das EWR-Abkommen aufzunehmen.

2. Anhang IX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert
werden -

hat folgenden Beschluss erlassen:

Art. 1

In Anhang IX des EWR-Abkommens wird unter Nummer 14aq
(Durchführungsverordnung (EU) Nr. 945/2014 der Kommission) Fol-
gendes angefügt:

", geändert durch:
- 3202032020 RR 01250125: Durchführungsverordnung (EU) 2020/125 der Kommis-

sion vom 29. Januar 2020 (ABl. L 24 vom 30.1.2020, S. 1)"

0.110.043.14 Europäischer Wirtschaftsraum
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Art. 2

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2020/125 in isländi-
scher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes
der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Art. 3

Dieser Beschluss tritt am 24. Oktober 2020 in Kraft, sofern alle Mittei-
lungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen12.

Art. 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 23. Oktober 2020.

(Es folgen die Unterschriften)

Europäischer Wirtschaftsraum 0.110.043.14
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Anhang 7Anhang 7

Beschluss des Gemeinsamen EWR-AusschussesBeschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 160/2020Nr. 160/2020

vom 23. Oktober 2020

zur Änderung von Anhang IX (Finanzdienstleis-zur Änderung von Anhang IX (Finanzdienstleis-
tungen) des EWR-Abkommenstungen) des EWR-Abkommens

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss -
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:
1. Die Delegierte Verordnung (EU) 2017/2294 der Kommission vom 28.

August 2017 zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565
durch Präzisierung der Begriffsbestimmung des systematischen Interna-
lisierers für die Zwecke der Richtlinie 2014/65/EU13 ist in das EWR-
Abkommen aufzunehmen.

2. Die Delegierte Verordnung (EU) 2019/442 der Kommission vom 12.
Dezember 2018 zur Änderung und Berichtigung der Delegierten Ver-
ordnung (EU) 2017/587 zur Präzisierung der Anforderung, dass die
Preise die vorherrschenden Marktbedingungen widerspiegeln müssen,
sowie zur Aktualisierung und Berichtigung bestimmter Bestimmungen14

ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.
3. Die Delegierte Verordnung (EU) 2019/443 der Kommission vom 13.

Februar 2019 zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2017/588
im Hinblick auf die Möglichkeit, die durchschnittliche tägliche Anzahl
der Geschäfte mit einer Aktie anzupassen, wenn der grösste Umsatz mit
dieser Aktie an einem Handelsplatz ausserhalb der Union erzielt wird15

ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.
4. Die Delegierte Verordnung (EU) 2019/1000 der Kommission vom 14.

März 2019 zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2017/1799

0.110.043.14 Europäischer Wirtschaftsraum
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im Hinblick auf die Befreiung der People's Bank of China von den Vor-
und Nachhandelstransparenzanforderungen der Verordnung (EU) Nr.
600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates16 ist in das EWR-
Abkommen aufzunehmen.

5. Die Delegierte Verordnung (EU) 2019/1011 der Kommission vom 13.
Dezember 2018 zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2017/
565 der Kommission in Bezug auf bestimmte Registrierungsbedin-
gungen mit dem Ziel, die Nutzung der KMU-Wachstumsmärkte für die
Zwecke der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und
des Rates zu fördern17 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

6. Der Durchführungsbeschluss (EU) 2019/541 der Kommission vom 1.
April 2019 über die Gleichwertigkeit des Rechts- und Aufsichtsrahmens
für genehmigte Börsen und anerkannte Marktbetreiber in Singapur im
Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Par-
laments und des Rates18 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

7. Anhang IX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert
werden -

hat folgenden Beschluss erlassen:

Art. 1

Anhang IX des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert:
1. Unter Nummer 31bah (Delegierte Verordnung (EU) 2017/565 der Kom-

mission) wird Folgendes angefügt:

", geändert durch:
- 3201732017 RR 22942294: Delegierte Verordnung (EU) 2017/2294 der Kommis-

sion vom 28. August 2017 (ABl. L 329 vom 13.12.2017, S. 4)
- 3201932019 RR 10111011: Delegierte Verordnung (EU) 2019/1011 der Kommis-

sion vom 13. Dezember 2018 (ABl. L 165 vom 21.6.2019, S. 1)"
2. Unter Nummer 31bazd (Delegierte Verordnung (EU) 2017/587 der

Kommission) wird Folgendes angefügt:

", geändert durch:
- 3201932019 RR 04420442: Delegierte Verordnung (EU) 2019/442 der Kommission

vom 12. Dezember 2018 (ABl. L 77 vom 20.3.2019, S. 56)"
3. Unter Nummer 31baze (Delegierte Verordnung (EU) 2017/588 der Kom-

mission) wird Folgendes angefügt:

", geändert durch:

Europäischer Wirtschaftsraum 0.110.043.14
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- 3201932019 RR 04430443: Delegierte Verordnung (EU) 2019/443 der Kommission
vom 13. Februar 2019 (ABl. L 77 vom 20.3.2019, S. 59)"

4. Unter Nummer 31bazt (Delegierte Verordnung (EU) 2017/1799 der
Kommission) wird folgender Gedankenstrich angefügt:
"- 3201932019 RR 10001000: Delegierte Verordnung (EU) 2019/1000 der Kommis-

sion vom 14. März 2019 (ABl. L 163 vom 20.6.2019, S. 56)"
5. Nach Nummer 31bazzg (Durchführungsbeschluss (EU) 2017/2441 der

Kommission) wird folgende Nummer eingefügt:
"31bazzh. 3201932019 DD 05410541: Durchführungsbeschluss (EU) 2019/541 der

Kommission vom 1. April 2019 über die Gleichwertigkeit des
Rechts- und Aufsichtsrahmens für genehmigte Börsen und
anerkannte Marktbetreiber in Singapur im Einklang mit der
Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments
und des Rates (ABl. L 93 vom 2.4.2019, S. 18)"

Art. 2

Der Wortlaut der Delegierten Verordnungen (EU) 2017/2294, (EU)
2019/442, (EU) 2019/443, (EU) 2019/1000 und (EU) 2019/1011 sowie des
Durchführungsbeschlusses (EU) 2019/541 in isländischer und norwegischer
Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union
veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Art. 3

Dieser Beschluss tritt am 24. Oktober 2020 in Kraft, sofern alle Mittei-
lungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen19.

Art. 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 23. Oktober 2020.

(Es folgen die Unterschriften)

0.110.043.14 Europäischer Wirtschaftsraum
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Anhang 8Anhang 8

Beschluss des Gemeinsamen EWR-AusschussesBeschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 161/2020Nr. 161/2020

vom 23. Oktober 2020

zur Änderung von Anhang IX (Finanzdienstleis-zur Änderung von Anhang IX (Finanzdienstleis-
tungen) des EWR-Abkommenstungen) des EWR-Abkommens

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss -
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:
1. Der Durchführungsbeschluss (EU) 2020/1308 der Kommission vom 21.

September 2020 zur Feststellung der Gleichwertigkeit des für zentrale
Gegenparteien im Vereinigten Königreich Grossbritannien und Nord-
irland geltenden Rechtsrahmens gemäss der Verordnung (EU) Nr. 648/
2012 des Europäischen Parlaments und des Rates für einen begrenzten
Zeitraum20 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

2. Anhang IX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert
werden -

hat folgenden Beschluss erlassen:

Art. 1

In Anhang IX des EWR-Abkommens wird nach Nummer 31bcax
(Durchführungsbeschluss (EU) 2019/684 der Kommission) folgende
Nummer eingefügt:
"31bcay. 3202032020 DD 13081308: Durchführungsbeschluss (EU) 2020/1308 der

Kommission vom 21. September 2020 zur Feststellung der Gleichwer-
tigkeit des für zentrale Gegenparteien im Vereinigten Königreich Gross-
britannien und Nordirland geltenden Rechtsrahmens gemäss der Ver-
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ordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates
für einen begrenzten Zeitraum (ABl. L 306 vom 21.9.2020, S. 1)"

Art. 2

Der Wortlaut des Durchführungsbeschlusses (EU) 2020/1308 in isländi-
scher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes
der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Art. 3

Dieser Beschluss tritt am 24. Oktober 2020 in Kraft, sofern alle Mittei-
lungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen21.

Art. 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 23. Oktober 2020.

(Es folgen die Unterschriften)

0.110.043.14 Europäischer Wirtschaftsraum

18 Fassung: 24.10.2020

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.306.01.0001.01.DEU


Anhang 9Anhang 9

Beschluss des Gemeinsamen EWR-AusschussesBeschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 162/2020Nr. 162/2020

vom 23. Oktober 2020

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) deszur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) des
EWR-AbkommensEWR-Abkommens

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss -
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:
1. Die Durchführungsverordnung (EU) 2019/1744 der Kommission vom

17. September 2019 über technische Spezifikationen für elektronische
Meldungen in der Binnenschifffahrt und zur Aufhebung der Verord-
nung (EU) Nr. 164/201022 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

2. Mit der Durchführungsverordnung (EU) 2019/1744 wird die Verord-
nung (EU) Nr. 164/2010 der Kommission23 aufgehoben, die in das
EWR-Abkommen aufgenommen wurde und daher aus diesem zu strei-
chen ist.

3. Anhang XIII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert
werden -

hat folgenden Beschluss erlassen:

Art. 1

In Anhang XIII des EWR-Abkommens erhält der Text von Nummer
49ad (Verordnung (EU) Nr. 164/2010 der Kommission) folgende Fassung:

"3201932019 RR 17441744: Durchführungsverordnung (EU) 2019/1744 der Kommis-
sion vom 17. September 2019 über technische Spezifikationen für elektroni-
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sche Meldungen in der Binnenschifffahrt und zur Aufhebung der Verord-
nung (EU) Nr. 164/2010 (ABl. L 273 vom 25.10.2019, S. 1)"

Art. 2

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2019/1744 in islän-
discher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes
der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Art. 3

Dieser Beschluss tritt am 24. Oktober 2020 in Kraft, sofern alle Mittei-
lungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen24.

Art. 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 23. Oktober 2020.

(Es folgen die Unterschriften)

0.110.043.14 Europäischer Wirtschaftsraum

20 Fassung: 24.10.2020

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.273.01.0001.01.DEU


Anhang 10Anhang 10

Beschluss des Gemeinsamen EWR-AusschussesBeschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 164/2020Nr. 164/2020

vom 23. Oktober 2020

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) deszur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) des
EWR-AbkommensEWR-Abkommens

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss -
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:
1. Die Durchführungsverordnung (EU) 2020/910 der Kommission vom 30.

Juni 2020 zur Änderung der Durchführungsverordnungen (EU) 2015/
1998, (EU) 2019/103 und (EU) 2019/1583 im Hinblick auf die erneute
Benennung von Luftfahrtunternehmen, Betreibern und Stellen, die
Sicherheitskontrollen von Luftfracht und Luftpost aus Drittländern
durchführen, sowie auf die Verschiebung bestimmter regulatorischer
Anforderungen in den Bereichen Cybersicherheit, Zuverlässigkeitsüber-
prüfung, Standards für Sprengstoffdetektoren und Sprengstoffspuren-
detektoren aufgrund der COVID-19-Pandemie25 ist in das EWR-
Abkommen aufzunehmen.

2. Der Durchführungsbeschluss C(2020) 4241 der Kommission vom
30.6.2020 zur Änderung des Durchführungsbeschlusses C(2019) 132
final der Kommission hinsichtlich der Aufschiebung bestimmter regu-
latorischer Anforderungen im Bereich der Zuverlässigkeitsüberprüfung
aufgrund der COVID-19-Pandemie ist in das EWR-Abkommen aufzu-
nehmen.

3. Anhang XIII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert
werden -

hat folgenden Beschluss erlassen:
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Art. 1

Anhang XIII des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert:
1. Unter Nummer 66he (Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 der

Kommission) wird folgender Gedankenstrich angefügt:
"- 3202032020 RR 09100910: Durchführungsverordnung (EU) 2020/910 der Kom-

mission vom 30. Juni 2020 (ABl. L 208 vom 1.7.2020, S. 43)"
2. Unter Nummer 66hf (Durchführungsbeschluss C(2015) 8005 der Kom-

mission) dritter Gedankenstrich (Durchführungsbeschluss C(2019) 0132
der Kommission wird Folgendes angefügt:

", geändert durch:
- 3202032020 DD 42414241: Durchführungsbeschluss C(2020) 4241 der Kommission

vom 30.6.2020"

Art. 2

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2020/910 in isländi-
scher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes
der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Art. 3

Dieser Beschluss tritt am 24. Oktober 2020 in Kraft, sofern alle Mittei-
lungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen26.

Art. 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 23. Oktober 2020.

(Es folgen die Unterschriften)

0.110.043.14 Europäischer Wirtschaftsraum

22 Fassung: 24.10.2020

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.208.01.0043.01.DEU


Anhang 11Anhang 11

Beschluss des Gemeinsamen EWR-AusschussesBeschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 166/2020Nr. 166/2020

vom 23. Oktober 2020

zur Änderung von Anhang XX (Umweltschutz)zur Änderung von Anhang XX (Umweltschutz)
des EWR-Abkommensdes EWR-Abkommens

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss -
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:
1. Der Beschluss (EU) 2020/519 der Kommission vom 3. April 2020 über

das branchenspezifische Referenzdokument für bewährte Umweltma-
nagementpraktiken, branchenspezifische Umweltleistungsindikatoren
und Leistungsrichtwerte für die Abfallbewirtschaftung gemäss der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1221/2009 über die freiwillige Teilnahme von Orga-
nisationen an einem Gemeinschaftssystem für Umweltmanagement und
Umweltbetriebsprüfung (EMAS)27 ist in das EWR-Abkommen aufzu-
nehmen.

2. Anhang XX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert
werden -

hat folgenden Beschluss erlassen:

Art. 1

In Anhang XX des EWR-Abkommens wird nach Nummer 1eap
(Beschluss (EU) 2019/63 der Kommission) folgende Nummer eingefügt:
"1eaq. 3202032020 DD 05190519: Beschluss (EU) 2020/519 der Kommission vom 3.

April 2020 über das branchenspezifische Referenzdokument für
bewährte Umweltmanagementpraktiken, branchenspezifische Umwelt-
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leistungsindikatoren und Leistungsrichtwerte für die Abfallbewirtschaf-
tung gemäss der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 über die freiwillige
Teilnahme von Organisationen an einem Gemeinschaftssystem für
Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung (EMAS) (ABl. L 115
vom 14.4.2020, S. 1)"

Art. 2

Der Wortlaut des Beschlusses (EU) 2020/519 in isländischer und norwe-
gischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen
Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Art. 3

Dieser Beschluss tritt am 24. Oktober 2020 in Kraft, sofern alle Mittei-
lungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen28.

Art. 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 23. Oktober 2020.

(Es folgen die Unterschriften)

0.110.043.14 Europäischer Wirtschaftsraum

24 Fassung: 24.10.2020

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.115.01.0001.01.DEU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.115.01.0001.01.DEU


Anhang 12Anhang 12

Beschluss des Gemeinsamen EWR-AusschussesBeschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 167/2020Nr. 167/2020

vom 23. Oktober 2020

zur Änderung von Anhang XX (Umweltschutz)zur Änderung von Anhang XX (Umweltschutz)
des EWR-Abkommensdes EWR-Abkommens

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss -
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:
1. Die Durchführungsverordnung (EU) 2019/1842 der Kommission vom

31. Oktober 2019 mit Durchführungsbestimmungen zur Richtlinie
2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich
weiterer Vorkehrungen für die Anpassung der kostenlosen Zuteilung
von Emissionszertifikaten aufgrund von Änderungen der Aktivitäts-
raten29 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

2. Anhang XX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert
werden -

hat folgenden Beschluss erlassen:

Art. 1

In Anhang XX des EWR-Abkommens wird nach Nummer 21apk
(Durchführungsverordnung (EU) 2018/2067 der Kommission) folgende
Nummer eingefügt:
"21apl. 3201932019 RR 18421842: Durchführungsverordnung (EU) 2019/1842 der

Kommission vom 31. Oktober 2019 mit Durchführungsbestimmungen
zur Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
hinsichtlich weiterer Vorkehrungen für die Anpassung der kostenlosen
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Zuteilung von Emissionszertifikaten aufgrund von Änderungen der
Aktivitätsraten (ABl. L 282 vom 4.11.2019, S. 20)"

Art. 2

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2019/1842 in islän-
discher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes
der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Art. 3

Dieser Beschluss tritt am 24. Oktober 2020 in Kraft, sofern alle Mittei-
lungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen30.

Art. 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 23. Oktober 2020.

(Es folgen die Unterschriften)

0.110.043.14 Europäischer Wirtschaftsraum

26 Fassung: 24.10.2020

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.282.01.0020.01.DEU


Anhang 13Anhang 13

Beschluss des Gemeinsamen EWR-AusschussesBeschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 169/2020Nr. 169/2020

vom 23. Oktober 2020

zur Änderung von Anhang XX (Umweltschutz)zur Änderung von Anhang XX (Umweltschutz)
des EWR-Abkommensdes EWR-Abkommens

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss -
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:
1. Der Durchführungsbeschluss (EU) 2020/95 der Kommission vom 22.

Januar 2020 zur Änderung des Durchführungsbeschlusses (EU) 2016/
2323 zur Aufstellung der europäischen Liste von Abwrackeinrichtungen
gemäss der Verordnung (EU) Nr. 1257/2013 des Europäischen Parla-
ments und des Rates31 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

2. Anhang XX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert
werden -

hat folgenden Beschluss erlassen:

Art. 1

In Anhang XX des EWR-Abkommens wird unter Nummer 32fhd
(Durchführungsbeschluss (EU) 2016/2323 der Kommission) folgender
Gedankenstrich angefügt:
"- 3202032020 DD 00950095: Durchführungsbeschluss (EU) 2020/95 der Kommission

vom 22. Januar 2020 (ABl. L 18 vom 23.1.2020, S. 6)"

Art. 2
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Der Wortlaut des Durchführungsbeschlusses (EU) 2020/95 in isländi-
scher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes
der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Art. 3

Dieser Beschluss tritt am 24. Oktober 2020 in Kraft, sofern alle Mittei-
lungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen32.

Art. 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 23. Oktober 2020.

(Es folgen die Unterschriften)

0.110.043.14 Europäischer Wirtschaftsraum

28 Fassung: 24.10.2020



Anhang 14Anhang 14

Beschluss des Gemeinsamen EWR-AusschussesBeschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 171/2020Nr. 171/2020

vom 23. Oktober 2020

zur Änderung von Protokoll 31 zum EWR-zur Änderung von Protokoll 31 zum EWR-
Abkommen über die Zusammenarbeit inAbkommen über die Zusammenarbeit in

bestimmten Bereichen ausserhalb der vier Frei-bestimmten Bereichen ausserhalb der vier Frei-
heitenheiten

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss -
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf die Art. 86 und 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:
1. Es ist angezeigt, die Zusammenarbeit der Vertragsparteien des EWR-

Abkommens bei der Vorbereitenden Massnahme der Union im Bereich
Verteidigungsforschung, die aus dem Gesamthaushalt der Union finan-
ziert wird, fortzusetzen.

2. Protokoll 31 zum EWR-Abkommen sollte daher geändert werden, um
die Fortsetzung dieser Zusammenarbeit mit Wirkung vom 1. Januar
2020 zu ermöglichen -

hat folgenden Beschluss erlassen:

Art. 1

In Art. 1 Abs. 13 Bst. a des Protokolls 31 zum EWR-Abkommen wird
die Angabe "und 2019" durch die Angabe ", 2019 und 2020" ersetzt.

Art. 2
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Dieser Beschluss tritt am Tag nach Eingang der letzten Mitteilung
gemäss Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens in Kraft33.

Er gilt ab dem 1. Januar 2020.

Art. 3

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 23. Oktober 2020.

(Es folgen die Unterschriften)

0.110.043.14 Europäischer Wirtschaftsraum

30 Fassung: 24.10.2020



Anhang 15Anhang 15

Beschluss des Gemeinsamen EWR-AusschussesBeschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 172/2020Nr. 172/2020

vom 23. Oktober 2020

zur Änderung von Protokoll 31 zum EWR-zur Änderung von Protokoll 31 zum EWR-
Abkommen über die Zusammenarbeit inAbkommen über die Zusammenarbeit in

bestimmten Bereichen ausserhalb der vier Frei-bestimmten Bereichen ausserhalb der vier Frei-
heitenheiten

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss -
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf die Art. 86 und 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:
1. Es empfiehlt sich, die Zusammenarbeit der Vertragsparteien des EWR-

Abkommens bei aus dem Gesamthaushalt der Union finanzierten Uni-
onsmassnahmen in den Bereichen Freizügigkeit der Arbeitnehmer,
Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit und Massnahmen für
Migranten, einschliesslich Migranten aus Drittländern, fortzusetzen.

2. Protokoll 31 zum EWR-Abkommen sollte daher geändert werden, um
die Fortsetzung dieser Zusammenarbeit mit Wirkung vom 1. Januar
2020 zu ermöglichen -

hat folgenden Beschluss erlassen:

Art. 1

In Art. 5 Abs. 5 und 13 des Protokolls 31 zum EWR-Abkommen wird
die Angabe "und 2019" durch die Angabe ", 2019 und 2020" ersetzt.

Art. 2
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Dieser Beschluss tritt am Tag nach Eingang der letzten Mitteilung
gemäss Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens in Kraft34.

Er gilt ab dem 1. Januar 2020.

Art. 3

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 23. Oktober 2020.

(Es folgen die Unterschriften)

0.110.043.14 Europäischer Wirtschaftsraum

32 Fassung: 24.10.2020



Anhang 16Anhang 16

Beschluss des Gemeinsamen EWR-AusschussesBeschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 173/2020Nr. 173/2020

vom 23. Oktober 2020

zur Änderung von Protokoll 31 zum EWR-zur Änderung von Protokoll 31 zum EWR-
Abkommen über die Zusammenarbeit inAbkommen über die Zusammenarbeit in

bestimmten Bereichen ausserhalb der vier Frei-bestimmten Bereichen ausserhalb der vier Frei-
heitenheiten

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss -
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf die Art. 86 und 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:
1. Es empfiehlt sich, die Zusammenarbeit der Vertragsparteien des EWR-

Abkommens bei aus dem Gesamthaushalt der Union finanzierten Mass-
nahmen der Union zur Umsetzung und Entwicklung des Binnenmarkts
für Finanzdienstleistungen fortzusetzen.

2. Protokoll 31 zum EWR-Abkommen sollte daher geändert werden, um
die Fortsetzung dieser Zusammenarbeit mit Wirkung vom 1. Januar
2020 zu ermöglichen -

hat folgenden Beschluss erlassen:

Art. 1

In Art. 7 Abs. 11 des Protokolls 31 zum EWR-Abkommen wird die
Angabe "und 2019" durch die Angabe ", 2019 und 2020" ersetzt.

Art. 2
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Dieser Beschluss tritt am Tag nach Eingang der letzten Mitteilung
gemäss Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens in Kraft35.

Er gilt ab dem 1. Januar 2020.

Art. 3

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 23. Oktober 2020.

(Es folgen die Unterschriften)

0.110.043.14 Europäischer Wirtschaftsraum

34 Fassung: 24.10.2020



Anhang 17Anhang 17

Beschluss des Gemeinsamen EWR-AusschussesBeschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 174/2020Nr. 174/2020

vom 23. Oktober 2020

zur Änderung von Protokoll 31 zum EWR-zur Änderung von Protokoll 31 zum EWR-
Abkommen über die Zusammenarbeit inAbkommen über die Zusammenarbeit in

bestimmten Bereichen ausserhalb der vier Frei-bestimmten Bereichen ausserhalb der vier Frei-
heitenheiten

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss -

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum
(im Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:
1. Es empfiehlt sich, die Zusammenarbeit der Vertragsparteien des EWR-

Abkommens bei aus dem Gesamthaushalt der Union finanzierten Uni-
onsmassnahmen in den Bereichen "Funktionieren und Entwicklung des
Binnenmarkts für Waren und Dienstleistungen" und "Steuerungsinstru-
mente auf dem Gebiet des Binnenmarkts" fortzusetzen.

2. Protokoll 31 zum EWR-Abkommen sollte daher geändert werden, um
die Fortsetzung dieser Zusammenarbeit mit Wirkung vom 1. Januar
2020 zu ermöglichen -

hat folgenden Beschluss erlassen:

Art. 1

In Art. 7 Abs. 12 und 14 des Protokolls 31 zum EWR-Abkommen wird
die Angabe "und 2019" durch die Angabe ", 2019 und 2020" ersetzt.

Art. 2
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Dieser Beschluss tritt am Tag nach Eingang der letzten Mitteilung
gemäss Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens in Kraft36.

Er gilt ab dem 1. Januar 2020.

Art. 3

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 23. Oktober 2020.

(Es folgen die Unterschriften)

0.110.043.14 Europäischer Wirtschaftsraum
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Anhang 18Anhang 18

Beschluss des Gemeinsamen EWR-AusschussesBeschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 175/2020Nr. 175/2020

vom 23. Oktober 2020

zur Änderung von Protokoll 31 zum EWR-zur Änderung von Protokoll 31 zum EWR-
Abkommen über die Zusammenarbeit inAbkommen über die Zusammenarbeit in

bestimmten Bereichen ausserhalb der vier Frei-bestimmten Bereichen ausserhalb der vier Frei-
heitenheiten

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss -
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf die Art. 86 und 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:
1. Es empfiehlt sich, die Zusammenarbeit der Vertragsparteien des EWR-

Abkommens bei aus dem Gesamthaushaltsplan der Union finanzierten
Massnahmen der Union im Bereich des Gesellschaftsrechts fortzusetzen.

2. Protokoll 31 zum EWR-Abkommen sollte daher geändert werden, um
die Fortsetzung dieser Zusammenarbeit mit Wirkung vom 1. Januar
2020 zu ermöglichen -

hat folgenden Beschluss erlassen:

Art. 1

In Art. 7 Abs. 13 des Protokolls 31 zum EWR-Abkommen wird die
Angabe "und 2019" durch die Angabe ", 2019 und 2020" ersetzt.

Art. 2

Dieser Beschluss tritt am Tag nach Eingang der letzten Mitteilung
gemäss Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens in Kraft37.
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Er gilt ab dem 1. Januar 2020.

Art. 3

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 23. Oktober 2020.

(Es folgen die Unterschriften)
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